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Bundesgesetz, mit dem das Zivildienstgesetz 1986 geändert wird 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: BMI 
Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2015 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2016 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
Derzeit stützen sich Freiwilligendienste auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen und unterliegen 
unterschiedlichen Bedingungen. Das Regierungsprogramm sieht die Bündelung der Auslandsdienste 
sowie deren gesetzliche Verankerung und finanzielle Absicherung im Freiwilligengesetz vor. Im Zuge 
des Auslandfreiwilligengesetzes im Budgetbegleitgesetz ist eine gesonderte Anpassung des 
Zivildienstgesetzes 1986 (ZDG) erforderlich. Für die Auslandsdienste, die bisher vom BM.I administriert 
wurden, soll künftig das BMASK zuständig sein. Durch die Zusammenführung aller Auslandsdienste in 
einem Gesetz (FreiwG) ist sowohl eine administrative Erleichterung als auch eine Gleichbehandlung 
unterschiedlicher Fallkonstellationen zu erwarten (zB. Förderungsbezug). Pro Jahr leisten derzeit ca. 110 
Personen einen Auslandsdienst nach ZDG. 
 

Ziel(e) 
Verwaltungsvereinfachung und -verbesserung der Auslandsfreiwilligendienste unter Berücksichtigung 
europarechtlicher Vorgaben ("Erasmus+"). 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
Adaptierung des Zivildienstgesetzes 1986 im Zuge der Zusammenführung der Strukturen für 
Auslandsfreiwilligendienste im Freiwilligengesetz (FreiwG). Mit gegenständlichem Gesetz werden jene 
Bestimmungen des ZDG angepasst, die in Zusammenhang mit den Auslandsfreiwilligendiensten stehen. 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte: 
 
Das Vorhaben erfolgt im Zuge der Zusammenführung der Strukturen der Auslandsfreiwilligendienste, 
wodurch mittel- und langfristig Synergieeffekte erzielt werden. 
 
Anmerkungen zu sonstigen, nicht wesentlichen Auswirkungen: 
In den weiteren Wirkungsdimensionen gemäß § 12 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen 
Auswirkungen auf. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Euorpäischen 
Union. 
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Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
Keine. 
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